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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten zum Na

tionalrat Dr. Gugerbauer, Eigruber und Genossen, Nr. 893/J, be

treffend Verwendung von Perchloräthylen durch die Oberösterreichi

sche Tierkörperverwertungsgesellschaft m.b.H., beehre ich mich wie 

folgt zu beantworten: 

Die Beseitigung bzw. Verwertung von Tierkadavern ist eine notwen

dige Aufgabe. Es ist selbstverständlich, daß eine derartige Tätig

keit unter möglichster Schonung der Umwelt vor sich geben soll. 

Dies gilt auch für die Oberösterreichische Tierkörperverwertungs-
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gesellschaft m.b.H. Regau. Der Landeshauptmann von Oberösterreich 

als Wasserrechtsbehörde hat festgestellt, daß die Anlage nach Um

fang und Beschaffenheit der anfallenden Abwässer nicht mehr moder

nen Gewässerschutzanforderungen entspricht. ·Die Oberösterreichi

sche Tierkörperverwertungsgesellschaft m.b.H. beabsichtigt deshalb 

die Einleitung ihrer Abwässer in die Anlagen des Abwasserverbandes 

Ager-West; hiefür hat der Landeshauptmann von Oberösterreich als 

Wasserrechtsbehörde mit Bescheid vom 19.9.1983 die Bewilligung er

teilt. Der Anschluß ist für Mitte des Jahres 1985 vorgesehen. 

Zu Frage 1: 

Ja. 

Die Verwendung von Perchloräthylen als Fettlösungsmittel ist in 

Tierkörperverwertungsanstalten seit langem üblich. 

Zu Frage 2 u. 3: 

Ja. 
Im Zuge eines Wasserrechtsverfahren wurde vom Landeshauptmann von 

Oberösterreich eine erhebliche Lösungsmittelausschleppung festge-

stellt. 

Die Feststellung, ob derzeit von der Tierkörperverwertungsanstalt 

perchloräthylenhaltige Lösungen in die Ager eingeleitet werden, 

obliegt dem Amt der Oberösterreichischen Landesregierung. 

Zu Frage 4: 

Da für die Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung für die 

Tierkörperverwertungsanstalt Regau der Landeshauptmann von Ober

österreich zuständig ist, obliegt es auch ihm, im Rahmen der Ge

wässeraufsicht, das Grundwasser auf Spuren von Perchloräthylen un

tersuchen zu lassen. 

Nach den mir vorliegenden Berichten, fand am 23. Juli 1984 eine 

derartige Untersuchung verschiedener Brunnen im Gebiet von Regau 

und Schwanenstadt statt. Dabei wurde lediglich auf dem im Werksge

lände der Tierkörperverwertungsanstalt befindlichen Brunnen ein 

geringer Perchloräthylengehalt festgestellt. 

Die Wasserrechtsbehörde wird der Angelegenheit jedenfalls weiter-

hin große Beachtung schenken. 

"De 
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